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grund lediglich glaubhaft machen
müssen, bleiben sie dennoch be-
weispflichtig und tragen somit das
volle Kostenrisiko, das bei Anwäl-
ten auf beiden Seiten erheblich
sein kann.

Denn im allgemeinen Zivilver-
fahren gelten die Streitwertgren-
zen. Sie stellen eine weitere
Schwierigkeit dar. Liegt nämlich
der Streitwert über € 5.000, ist das

Landgericht zuständig und die Zi-
vilprozessordung schreibt in § 78
ZPO vor, dass sich die Parteien
durch einen zugelassenen Rechts-
anwalt vertreten lassen müssen
(Anwaltszwang). Zu den ohnehin
beträchtlichen Hürden Beweise
durch Glaubhaftmachungen selbst
erbringen zu müssen kommen
dann zwingend noch weitere hin-
zu: hohe Anwaltskosten auf beiden
Seiten.

Eine Reform des Verfahrens bei
allen Fällen des Gewaltschutzgeset-
zes – wie mit der umfassenden FGG-
Reform geplant – würde die beste-
henden Defizite beseitigen, ein
strafrechtliches Stalking-Bekämp-
fungsgesetz hätte allenfalls ergän-
zenden Charakter und würde durch
noch mehr unbestimmtes Straf-
recht erkauft. Sollte man sich aber
für diesen Weg entscheiden, dann
ziehe ich den Hessischen Entwurf

dem der Bundesregierung vor; denn
dieser bagatellisiert schwere Fälle
und dramatisiert leichte. Vor einer
Reform des FGG-Verfahrens und
vor der sorgfältigen Auswertung der
Evaluation des Gewaltschutzgeset-
zes durch das soeben erschienene
Gutachten des Bamberger Staatsin-
stituts für Familienforschung sollte
jeder Gesetzgeber die Hände von
noch mehr symbolischem Straf-
recht weg lassen.

»Ley Antimara« – Ein Gesetz, zur
»Bekämpfung« von Jugendbanden 

Johanna Kusch

In Honduras, wie auch in Guatemala und El Salvador, vergeht kein Tag, an dem die großen Tageszeitungen nicht über
Jugendbanden, den sogenannten Maras oder Pandillas und über deren Mitglieder, deren Verbrechen und deren 
Gefangennahmen berichten. 

Als Maras oder Pandillas1 wer-
den Banden oder Strassen-
gangs in Mittelamerika be-

zeichnet, in denen sich vornehmlich
Jugendliche und junge Erwachsene
zusammenschliessen. Sie formulie-
ren ihre eigenen Werte und Verhal-
tensregeln, die häufig im Konflikt
mit den vorherrschenden Regeln
der Gesellschaft stehen.2

Wieviele Mitglieder sie in Zen-
tralamerika haben, ist schwer zu
schätzen. Die offiziellen Angaben
reichen von 80.000 bis zu einer
halben Million Mitgliedern.3 Bei
weitem am mitgliederstärksten
sind die Maras in den Armen-
vierteln der Großstädte von
Honduras, Gutaemala und El Sal-
vador . 

Am bekanntesten und am ein-
flussreichsten in Zentralamerika
sind die Mara Salvatrucha (MS) und
die Mara Dieciocho (M18) 4, die
über Ländergrenzen hinweg mit-
einander verfeindet sind. Maras
sind streng hierarchisch organi-
siert. Jede Mara besteht aus einzel-
nen Untergruppen, sogenannten

Clikas, die weitgehend autonom in
ihrem Revier agieren. 

Den Maras schließen sich vor-
nehmlich unterpriviligierte junge
Menschen im Alter von 12 bis 30
Jahren an, die aus armen bis ex-
trem armen Verhältnissen stam-
men und keine Chancen auf Bil-
dung, Arbeit, soziale Anerkennung
oder sonstige Perspektiven haben.5

Es gibt auch Mädchen und jun-
ge Frauen, die sich den Maras an-
schließen, ihr Anteil liegt bei ca.
5%. Um aufgenommen zu werden,
müssen die AnwärterInnen be-
stimmte, je nach Mara unter-
schiedliche, (Mut-)Proben erfül-
len. In der Regel ist die
Mitgliedschaft eine Entscheidung
fürs Leben. Wer einmal Mitglied
ist, kann nicht einfach wieder aus-
treten. Nach Angaben des hondu-
reanischen Sicherheitsberaters, be-
trägt die durchschnittliche Zeit der
Zughörigkeit zu einer Mara etwa
drei Jahre. Länger überlebt kaum
einer.6 Als Zeichen ihrer Mitglied-
schaft lassen sich viele Mitglieder
tätowieren. Für Eingeweihte geht

fast immer hervor, welcher Mara
und welcher Clika der Tätowierte
angehört.7

Die Mitglieder der Maras, die
Mareros, nehmen eine Vielzahl de-
liktischer Handlungen vor, u.a.
Raubüberfälle, (Schutzgeld-)Er-
pressungen, Morde. Sie handeln
mit Drogen, Waffen und Autos.
Wieviel Prozent der in Zentralame-
rika begangenen Delikte von Ma-
reros begangen werden, ist nicht si-
cher.

Die Pressemitteilungen vermit-
teln den Eindruck, dass nahezu
alle Delikte bezug zu einer Mara
haben. So verwundert es auch
nicht, dass der Großteil der Men-
schen repressive Maßnahmen ge-
gen Mareros befürwortet.

Warum die Maras eine so große
Attraktivität auf junge Menschen
ausüben, hängt mit verschiedenen
Faktoren zusammen. Ein Aspekt
ist die ökonomische Absicherung
bzw. die Möglichkeit, schnell an
Geld und Markenprodukte zu ge-
langen.8 Großen Zulauf haben die

Maras des weiteren aufgrund eines
Mangels an Perspektiven. Sie leben
in Armut, ohne Aussicht auf Bil-
dung oder Arbeit.9 Um in einer
Gesellschaft zu überleben, in der
man fast vollständig von den Quel-
len des Überlebens ausgeschlossen
wird, befriedigen die Maras die Be-
dürfnisse ihrer Mitglieder selbst
und zwar in zunehmenden Masse
mit Hilfe von Gewalt.10 Für viele
ist aber die Ausübung krimineller
Handlungen nicht der eigentliche
Beweggrund sich einer Mara anzu-
schließen, vielmehr erfüllt die
Mara primär das Bedürfnis nach
Solidarität, Zugehörigkeit, Famili-
enersatz. In einer Mara ist es mög-
lich, Achtung und Anerkennung
zu erfahren.11

Die Mara Salvatrucha und die
Mara Dieciocho sind in den 80er
und 90er Jahren, zunächst in den
USA, gegründet worden. In dieser
Zeit lebten in den USA viele Im-
migrantInnen aus Zentralameri-
ka, die aufgrund der Bürgerkriege
in Nicaragua, El Salvador und
Guatemala in die USA exilierten.
Viele von ihnen schlossen sich in
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den Armenvierteln von Los Ange-
les und New York zu Strassengangs
zusammen. So wurde zum Beispiel
die Mara Salvatrucha in den 80er
Jahren in Los Angeles gegründet.
Ihr Name ist wahrscheinlich eine
Kombination aus trucho (klug)
und salvadoreño, da die Gang ur-
sprünglich rein salvadorianisch
war. Die Mara Dieciocho benannte
sich nach der 18. Straße im Stadt-
teil Rampart von Los Angeles.12

Erst in den 90er Jahren, da die
Zahl der Maras sowie ihrer Mit-
glieder explosionsartig anstieg, ent-
wickelten sich die Maras in Zentral-
amerika zu einem bemerkens-
werten sozialen und kulturellen
Phänomen. Dieser Anstieg geht
mit Verschärfungen des Zuwande-
rungsrechts der USA Mitte der
90er Jahre einher, die zu vermehr-
ten Abschiebungen geführt ha-
ben. Unter den Abgeschobenen
befanden sich auch Mareros.13 Die-
se gründeten in Zentralamerika
Maras, die aufgrund von Armut,
Arbeitslosigkeit und sozialer Des-
integration rasche Verbreitung
fanden. 

Die Regierungen Honduras, Gua-
temalas und El Salvadors begegnen
den Maras mit einer Politik der
»starken Hand«, die mit einer
»Null-Toleranz«-Einstellung einher
geht. So beschlossen sie in den
letzten zwei Jahren jeweils ein soge-
nanntes »Anti-Mara-Gesetz« (Ley
Antimara), dessen Ziel es war, »här-
ter« gegen die Mitglieder von Maras
durchgreifen zu können.14 Zudem
kamen im Januar 2004 die Präsi-
denten der drei Länder und Nicara-
guas überein, im Rahmen der Ver-
folgung von Mitgliedern der Mara
18 und der Mara Salvatrucha enger
zusammen zu arbeiten.

Das hondureanische »Ley Anti-
mara« stellt beispielsweise die, im
August 2003 vom Nationalkon-
gress einstimmig beschlossene,
Neufassung des Art. 332 des Codigo
Penal (Strafgesetzbuch) dar. Dort
heisst es nun:15

»Mit 9 bis 12 Jahren Gefaengnis
und einer (Geld-)Strafe von 10.000
bis 200.000 Lempiras16 werden die
Chefs oder Anführer von Maras,
Pandillas und anderer Gruppierun-
gen bestraft, die sich mit der Ab-
sicht der dauerhaften Begehung

von Straftaten zusammengetan ha-
ben.....«

Der Art. § 332 des Codigo Penal
hatte zwar auch schon vor seiner
Reformierung die Verbotenen Ver-
einigungen zum Regelungsgegen-
stand, seit letztem Jahr fand aber
der Begriff »Mara«, als Prototyp ei-
ner Verbotenen Vereinigung, Ein-
gang in das Strafgesetzbuch. Zu-
dem wurde der Strafrahmen für
Anführer von Verbotenen Vereini-
gungen von ehemals 3–6 auf nun-
mehr 9–12 Jahre drastisch erhöht.
Der Strafrahmen für einfache Mit-
glieder ist ebenfalls erhöht worden
und beträgt 3–4 Jahre. 

Durch die Aufnahme der Maras
als verbotene Vereinigung, steht
nun schon allein die Zugehörigkeit
zu einer Mara unter Strafe und
kann mit bis zu vier Jahren Ge-
fängnis bestraft werden. Der Nach-
weis einer konkreten Straftat ist
nicht mehr notwendig. 

Kritische Stimmen halten das
»Gesetz« für vefassungswidrig. Es
verstoße gegen den Grundsatz der
Versammlungsfreiheit und gegen
die Unschuldsvermutung. Viele
Mitglieder wurden im Anschluss an
das »Gesetz« bloß aufgrund ihrer
Tätowierungen verhaftet. Bei Raz-
zien, zB. in Autobussen, wurden alle
Männer aufgefordert, ihr T-Shirt zu
heben – eine Tätowierung reichte
als Grund für eine Festnahme.

Die bloße Mitgliedschaft unter
Strafe zu stellen, bedeutet zudem
eine erhebliche Vorverlagerung des-
sen, was als strafbares Verhalten an-
gesehen wird. Dies ist umso be-
denklicher, je massiver aufgrund
eines solchen Straftatbestandes vor-
gegangen wird.

Seit seiner Reformierung kam es
allein in Honduras zu 2.834 Ermitt-
lungsverfahren aufgrund des Art.
332 Codigo Penal, wobei die Staats-
anwaltschaft in 1659 Fällen Ankla-
ge erhob.17

Der in Ansätzen vergleichbare 
§ 129 StGB, der die Kriminellen
Vereinigungen in Deutschland re-
gelt, und der auch schon die bloße
Mitgliedschaft unter Strafe stellt,
führt dagegen ein Schattendasein.
In den Jahren 1998–2000 wurden
67 Ermittlungsverfahren eingelei-

tet; es kam lediglich zu 4 Anklagen
und Verurteilungen.18

Diese Verhaftungen in großem
Ausmaß haben zudem zur Folge,
dass es zu einer weiteren dramati-
schen Überbelegung in den Ge-
fängnissen von Honduras kommt.
Am 17. Mai 2004 kam es in einem
Gefängnis zu einem Brand in einer
Zelle, die für 60 Gefangene ausge-
stattet, aber tatsächlich mit 182
Mitgliedern der Mara Salavatrucha
belegt war. Ursache des Brandes war
der Anschluss zu vieler Ventilatoren
an die veralteten Stromkabel. Bis
das Feuer gelöscht wurde, hatten
bereits 109 Mareros ihr Leben verlo-
ren.

Die Intention des Gesetzgebers
war es zum einen, die Maras zu be-
kämpfen, aber vor allem sollte das
“Anti-Mara-Gesetz” zur Abschre-
ckung derjenigen Jugendlichen
dienen, die mit Maras sympathisie-
ren ohne bisher integrierte Mitglie-
der zu sein.19

Ob das »Anti-Mara-Gesetz« die-
ses Ziel erreicht hat, ist mehr als
fraglich. Mit den oben genannten
Zahlen feiert die Regierung zwar
ihren »Erfolg«, ob die Zahl der
Neumitglieder hingegen rückläufig
ist, ist nicht bekannt. Auf Seiten
der Mareros wird zudem auf die re-
pressive Politik reagiert. Den Neu-
mitgliedern wird geraten, auf das
Stechen von Tatoos zu verzichten,
um sich nicht als Mitglied einer
Mara erkennen zu geben.20

Um Sympathisanten davon abzu-
halten, sich einer Mara anzuschlie-
ßen, müsste sich an den eigent-
lichen Ursachen dieses Massen-
phänomens etwas ändern. Eine
repressive Politik stellt keinen Lö-
sungsansatz dar. Auf lange Sicht viel-
versprechender ist die Arbeit zum
Beispiel im Bereich der präventiven
Jugendarbeit oder die jugendzen-
trierte Beschäftigungsförderung.
Auch Programme zur Resozialisie-
rung von jugendlichen Straftätern
sind weiter zu fördern.21 Resozialisie-
rungsarbeit wird derzeit primär von
kirchlichen Initiativen betrieben, die
beispielsweise die Entfernung von
Tattoos als gezielte Resozialisierungs-
maßnahme anbieten.

Johanna Kusch ist Referendarin in
Berlin  

Fußnoten:

1 Die Begriffe Mara und Pandilla
werden weithin synonym für (Ju-
gend-) Banden gebraucht.

2 Colaboración del Licenciado Er-
nesto Bardales, Director de JHA-
JA.

3 El Tiempo, 16.1.2004.
4 Vgl. www.XV3Gang.com.
5 Vgl.: Brennpunkt Lateinamerika,

Nr. 05-04, S. 49ff, Zentralamerikas
Jugendbanden von Peeter Petz.

6 Peeter Petz in: Brennpunkt Lat-
einamerika, Nr. 05-04, S. 50. 

7 Siehe Fn.: 5.
8 Ricardo Diaz, Leiter der Sonder-

einheit zur Untersuchung von
Todesfällen von Minderjährigen
in Honduras.

9 Vgl.: »Las pandillas o Maras en el
contexto de la Violencia y la Im-
punidad en Honduras«, Casa Ali-
anza Honduras y Eqipo de Refle-
xion, Investigacion y Comunia-
cion (ERIC), 03.2004.

10 Colaboración del Licenciado Er-
nesto Bardales, Director de JHA-
JA.

11 Siehe Fn.: 5.
12 Hellen Rupp, Geschichte der

Mara, 03.2004.
13 Hellen Rupp, Geschichte der

Mara, 03.2004.
14 COFADEH, Jahresbericht zum

Thema Menschenrechte, 2003. 
15 Artículo 332.-Asociación Ilícita: Se

sancionará con nueve (9) a doce
(12) años de reclusión y multa de
diez mil (L10,000.00) a doscientos
mil Lempiras (L 200,000.00) a los
jefes o cabecillas de maras, pan-
dillas y demás grupos que se aso-
cien con el propósito permanente
de ejecutar cualquier acto consti-
tutivo de delito....

16 Entspricht ca. 500–21.000 Dollar.
17 vom 14.08.03 – 31.09.04, Mine-

sterio Publico, Poder Jucial, Secre-
taria de Seguridad (DGPP y
DGIC). 

18 Tröndle/Fischer, 52. Auflage, § 129,
Rdnr.: 4. 

19 El Heraldo, 8 de augusto de 2003,
S. 2.

20 Siehe Fn.: 8.
21 Peeter Petz in: Brennpunkt Latein-

amerika, Nr. 05-04, S. 62. 

89NEUE KRIMINALPOLITIK – 3/2005

NK_3_05_S_81_90_8S  14.09.2005  13:01 Uhr  Seite 89

https://doi.org/10.5771/0934-9200-2005-3-88 - Generiert durch IP 216.73.216.173, am 23.06.2026, 17:22:25. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771%2F0934-9200-2005-3-88

